
 

   
 

WICHTIGE INFORMATION ZUR 

NÄCHTIGUNGSABGABE 

 

Änderung ab 01. Dezember 2026 

Die Nächtigungsabgabe in der Steiermark wird ab 01.12.2026 angepasst. Grundlage dafür ist die 

gesetzlich vorgesehene Indexanpassung (VPI).  

 

Neue Abgabensätze pro Person und Nächtigung: 

• Beherbergungsbetriebe: € 2,80  

• Camping-, Wohnwagen- und Mobilheimplätze: € 2,20  

• Schutzhäuser und Schutzhütten: € 1,70  

 

Wichtige Regelungen 

• Die neuen Tarife gelten für alle Nächtigungen ab 01.12.2026  

• Maßgeblich ist das Datum der Nächtigung, nicht Buchung oder Rechnungslegung  

• Bei Aufenthalten über den Stichtag hinaus (z. B. Nov/Dez) müssen die Nächtigungen 

anteilig nach altem und neuem Tarif abgerechnet werden  

 

Wer ist abgabepflichtig? 

Die Nächtigungsabgabe ist von Gästen ab dem vollendeten 15. Lebensjahr zu entrichten. 

 

Was bedeutet das für Ihren Betrieb? 

• Bitte berücksichtigen Sie die Anpassung rechtzeitig in Ihrer Preiskalkulation für 2027  

• Prüfen Sie bestehende Preise, Angebote und Systeme (z. B. Buchungstools)  

 

Kurz gesagt 

• Neue Abgabe ab 01.12.2026 

• Abrechnung nach tatsächlichem Nächtigungsdatum 

• Frühzeitig Preise anpassen 


